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Nr.  189/2024 vom 16.02.2024 
 
Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbar ung über 
die Sicherstellung von Verkehrsdiensten des öffentl ichen  
Personennahverkehrs auf den Gebieten des Kreises  
Recklinghausen und des Kreises Wesel vom 21./28.09. 2023 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffentlich-rechtliche Verein-
barung über die Sicherstellung von Verkehrsdiensten des öffentli-
chen Personennahverkehrs auf den Gebieten des Kreises Recklin-
ghausen und des Kreises Wesel vom 17./24.01.2023 gemäß § 24 
Abs. 2 i.V.m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 1b) des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621 / SGV. NRW. 202) in der 
zurzeit gültigen Fassung aufsichtsbehördlich genehmigt und im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 46 vom 
16.11.2023) bekannt gemacht. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 
GkG hingewiesen. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Haumann 
Fachbereichsleiter 


